
Liebe Vereinsmitglieder, 
 
im folgenden finden Sie einige kurze Fragen und Antworten bezüglich des zu 
leistenden Arbeits- und Regattadienstes als Mitglied im WSV Roxheim. 
 
Bei weiteren Fragen stehen die Fachwarte für Arbeiten jederzeit zur Verfügung. 
 
 
Arbeitsdienst (abgekürzt: AD) 
 

Wer ist Arbeitsdienstverpflichtet? Alle aktiven Voll-Mitglieder. 

Gibt es Ausnahmen? Ja, z.B. Schüler, Studenten und 
Auszubildende. Dies muss dem Vorstand 
angezeigt und nachgewiesen werden 

Ab wann ist man Arbeitsdienstverpflichtet? Erstmals im Jahr des 19. Geburtstages. 

Bis wann muss AD abgeleistet werden? Letztmals im Jahr des 66. Geburtstages. 

Wie viele AD-Stunden müssen erbracht 
werden? 

 Einzelmitglieder:       5 Std pro Jahr 

 Familienmitglieder: 10 Std pro Jahr   
( Für die gesamte Familie und nicht 
pro Familienmitglied) 

Was ist nach dem AD zu tun? Nach jedem AD ist das entsprechende 
Formular vollständig auszufüllen und muss 
an die Fachwarten für Arbeit übergeben 
werden ( Post, E-Mail oder persönlich) 

Bis wann muss das AD-Formular 
eingereicht sein? 

Das AD-Formular muss bis zum 31.12. des 
entsprechenden Jahres bei den 
Fachwarten für Arbeit eingegangen sein, 
ansonsten wird der AD als nicht erfüllt 
angesehen.  

Kann man den AD nachholen im folgenden 
Jahr? 

Grundsätzlich NEIN. 
 
In Ausnahmefällen kann der Betroffene ein 
Nachholen des AD beim Vorstand bis zum 
30.11. des laufenden Jahres schriftlich 
beantragen. 
 
Über den entsprechenden Antrag wird dann 
in der folgenden Vorstandsversammlung 
entschieden. 
 
Alle Anträge, welche nach dem 30.11 
eingehen werden als nicht erfüllter AD 
angesehen.   

Was kostet eine nicht geleistete AD-
Stunde? 
 

Für jede nicht erbrachte AD-Stunde werden 

30€ abgebucht. 

z.B. Einzelmitglied 

Soll  5 Std, Abgeleistet 3 Std, Fehlen 2 Std. 

2 x 30 € = 60€ Abbuchung. 

 
 



 
 
Regattadienst / Regattaverpflichtung (abgekürzt: RV) 
 

Wer ist Regattadienst verpflichtet? Alle Personen, die im Besitz einer gültigen 
Einfahrtserlaubnis für den Silbersee sind, 
unabhängig davon ob Sie eine eigene 
Parzelle oder einen Vereinsparzelle haben.  

Gibt es Ausnahmen? Nein. 

Ab wann muss RV abgeleistet werden? Ab dem Erhalt der gültigen 
Einfahrtserlaubnis. 

Bis wann muss RV abgeleistet werden? Letztmals im Jahr des 66. Geburtstages 
 

Wie viele RV müssen abgeleistet werden? Für jede  Einfahrtserlaubniss muss ein RV 
abgeleistet werden. 

Wie wird die RV abgeleistet? Entweder als Teilnehmer an einer Regatta 
oder als Helfer (Regatta-Ersatzdienst)*. 
Eine Regatta findet in der Regal über zwei 
Tage statt. An beiden Tagen muss 
teilgenommen werden (als Teilnehmer oder 
Helfer) 

Was bedeutet Helfer/ Regatta-Ersatzdienst* 
bei einer Regatta? 

Ein Einsatz als Helfer bedeutet, bei der 
Organisation und Durchführung einer 
Regatta zu unterstützen( z.B. : Regatta-
Büro, Motorboot, Thekendienst). 
 Als Helfer bei einer Regatta wird diese als 
RV gewertet (Regatta-Ersatzdienst). 
 
 Eine Regatta findet in der Regal über zwei 
Tage statt. An beiden Tagen muss geholfen 
werden. 
 
Ist die RV bereits erfüllt kann ein Regatta-
Ersatzdienst bei einer weiteren Regatta als 
AD gewertet werden. Es muss an beiden 
Regattatagen unterstützt werden. 
 
Bsp.:  

 Teilnahme (Sportler oder Helfer) 
Lyoner -Regatta: 
 Tag 1 + Tag 2 = RV erfüllt. 
 

 Teilnahme Lyoner-Regatta: Tag 1 
Sportler für RV, Tag 2   Helfer im 
Motorboot für AD = beides Nicht 
erfüllt!!! 
 
 
 
 
 



 Teilnahme (Sportler oder Helfer) 
Lyoner -Regatta: 
Tag 1 + Tag 2 = RV erfüllt 
 
und 
 
Teilnahme (Sportler oder Helfer) 
Herbstcup: 
Tag 1 + Tag 2 = AD erfüllt. 
 

Kann man die RV nachholen im folgenden 
Jahr? 

Grundsätzlich NEIN. 
 
In Ausnahmefällen kann der Betroffene ein 
Nachholen der RV beim Vorstand bis zum 
30.11. des laufenden Jahres schriftlich 
beantragen. 
 
Über den entsprechenden Antrag wird dann 
in der folgenden Vorstandsversammlung 
entschieden. 
 
Alle Anträge, welche nach dem 30.11 
eingehen werden als nicht erfüllte RV 
angesehen.   

Was kostet eine nicht geleistete RV? 
 

Für jede nicht erbrachte RV werden 100€ 

abgebucht. 

z.B.  

 Eine Einfahrtserlaubnis = 1 x RV 

--> RV nicht erfüllt = 100€ 

 Zwei Einfahrtserlaubnisse = 2 x RV  

--> beide RV nicht erfüllt = 200€ 

 

 
 
 


